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Neues Erwachsenenschutzrecht ab 1. Januar 2013:  

Chancen und möglicher Handlungsbedarf 

Am 1. Januar 2013 tritt das neue Erwachsenenschutzrecht in Kraft, welches die 

Möglichkeit schafft, verbindliche private Regelungen für den Fall des Verlusts der 

Urteilsfähigkeit zu treffen. Durch diese Gesetzesrevision wird das Selbstbestim-

mungsrecht gestärkt, indem jede Person frühzeitig frei entscheiden kann, wer ihre 

persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten nach allfälligem Eintritt 

der Urteilsunfähigkeit – infolge Krankheit, Unfall oder Demenz – besorgen soll. 

Dafür sieht das Gesetz neu zwei Instrumente vor: den Vorsorgeauftrag und die 

Patientenverfügung. 

In einem Vorsorgeauftrag kann festgelegt werden, wer im Fall der Urteilsunfä-

higkeit zuständig ist für 

 die Personensorge, d.h. wer sich um die persönlichen Belange kümmert 

und zum Beispiel über die Betreuung zu Hause bzw. die Unterbringung in 

einer Pflegeeinrichtung entscheidet oder den Urteilsunfähigen in der Auf-

rechterhaltung seiner sozialen Kontakte unterstützt; 

 die Vermögenssorge, d.h. die Verwaltung des Vermögens, die Ausübung 

von Aktionärsrechten, die Weiterführung der laufenden Geschäfte oder 

die Erstellung der Steuererklärung; 

 die Vertretung im Rechtsverkehr. 
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Als Beauftragte können sowohl Familienangehörige wie auch andere Vertrauens- 

oder Fachpersonen eingesetzt werden. Um sicherzustellen, dass den Vorstellungen 

des Auftraggebers auch nach dem Verlust seiner Urteilsfähigkeit Rechnung 

getragen wird, können im Vorsorgeauftrag dem Beauftragten konkrete Weisungen 

– etwa bezüglich der Lebensgestaltung oder der Verfolgung bestimmter Anlage-

strategien – erteilt und dessen Kompetenzen genau umschrieben werden. 

Zusätzlich zum Vorsorgeauftrag sieht das neue Erwachsenenschutzrecht auch die 

Möglichkeit vor, eine Patientenverfügung zu erlassen. In dieser Verfügung kann 

festgehalten werden, welchen medizinischen Massnahmen im Falle der Urteilsun-

fähigkeit zugestimmt wird bzw. welche Massnahmen abgelehnt werden. Zudem 

kann eine Person bezeichnet werden, welche im Fall der Urteilsunfähigkeit im Na-

men des Verfügenden über medizinische Massnahmen entscheidet. 

Um sicherzustellen, dass Ihren Wünschen bezüglich Lebensgestaltung und Verwal-

tung des Vermögens auch bei einem allfälligen Verlust der Urteilsfähigkeit Rech-

nung getragen wird, empfehlen wir Ihnen, Ihre Vorstellungen in einem Vorsorge-

auftrag bzw. einer Patientenverfügung festzuhalten, damit nicht die sonst vorge-

sehenen, gesetzlichen Regeln und behördlichen Massnahmen zum Zug kommen. 

Die Erstellung dieser Dokumente und die Erteilung entsprechender Weisungen 

können im Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit auch eine Hilfe und Absicherung für Ihre 

Angehörigen darstellen, da diese dadurch sichergehen können, dass in Ihrem Sinn 

verfahren wird. 

Gerne nehmen wir uns die Zeit, Sie bei anstehenden Fragen rund um das neue 

Erwachsenenschutzrecht zu beraten oder Sie bei der Errichtung eines Vorsorgeauf-

trages oder einer Patientenverfügung zu unterstützen. Dabei ist es unser Ziel, eine 

auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte, massgeschneiderte Lösung zu 

finden und sicherzustellen, dass Ihren Wünschen und Vorstellungen nachgekom-

men wird. 

 

Peter Sahli Ayesha Curmally Andrea Kormann 


